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(57) Zur Früherkennung von Bränden in öffentlichen
oder privaten Räumlichkeiten werden üblicherweise au-
tomatische Brandmeldeeinrichtungen eingesetzt. Insbe-
sondere für den Heimbereich werden Brandmeldeein-
richtungen eingesetzt, welche batteriebetrieben sind.
Meist sind die Batterien dem Melder in der Verpackung
beigelegt, so dass diese vor dem erstmaligen Betrieb
zunächst in den Melder eingelegt werden müssen. Um
eine Stromversorgung vor der Befestigung des Rauch-
melders z.B. an einer Zimmerdecke zu gewährleisten,
existieren Rauchmelder, welche eine Befestigung bei
Fehlen der Batterie verhindern.

Hierzu wird eine Brandmeldevorrichtung 3 für ein
Gebäude, mit mindestens einer Batterie 7a, b zur Strom-
versorgung der Brandmeldevorrichtung 3, mit einem Ge-
häuse 4, wobei das Gehäuse 4 ein Batteriefach 5 zur
Aufnahme der Batterie 7a, b aufweist, wobei das Batte-
riefach 5 mindestens einen Batteriekontakt 8 zur Kon-
taktierung der Batterie 7a, b aufweist, wobei das Gehäu-
se 4 eine Montageseite aufweist, wobei das Gehäuse 4
mit der Montageseite an einer Montagefläche montierbar
ist, vorgeschlagen, mit einem Sicherungsmittel 1, wobei
das Sicherungsmittel 1 an der Montageseite anordbar
ist, wobei das Sicherungsmittel 1 die Kontaktierung zwi-
schen der Batterie 7a und dem Batteriekontakt 8 unter-
bricht und zugleich eine Montage des Gehäuses 4 mit
der Montageseite an der Montagefläche verhindert.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Brandmeldevorrichtung für ein Gebäude, mit
mindestens einer Batterie zur Stromversorgung der
Brandmeldevorrichtung, mit einem Gehäuse, wobei das
Gehäuse ein Batteriefach zur Aufnahme der Batterie auf-
weist, wobei das Batteriefach mindestens einen Batte-
riekontakt zur Kontaktierung der Batterie aufweist, wobei
das Gehäuse eine Montageseite aufweist, wobei das Ge-
häuse mit der Montageseite an einer Montagefläche be-
festigbar ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Montage der Brandmeldevorrichtung mit den Merk-
malen des Anspruchs 9 sowie ein Gebäude mit der
Brandmeldevorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 10.
[0002] Zur Früherkennung von Bränden in öffentlichen
oder privaten Räumlichkeiten werden üblicherweise au-
tomatische Brandmeldeeinrichtungen eingesetzt. Derar-
tige Brandmeldeeinrichtungen umfassen typischerweise
mindestens einen Brandmelder, welcher auf Basis von
brandspezifischen Größen, wie zum Beispiel Rauch,
Rußpartikeln, Temperatur oder Gaskonzentrationen ei-
nen Brand in seiner Umgebung frühzeitig detektiert und
Alarm auslösen kann. Insbesondere für den Heimbereich
werden Brandmeldeeinrichtungen eingesetzt, welche
batteriebetrieben sind. Meist sind die Batterien dem Mel-
der in der Verpackung beigelegt, so dass diese vor dem
erstmaligen Betrieb zunächst in den Melder eingelegt
werden müssen. Um eine Stromversorgung vor der Be-
festigung des Rauchmelders z.B. an einer Zimmerdecke
zu gewährleisten, existieren Rauchmelder, welche eine
Befestigung bei Fehlen der Batterie verhindern.
[0003] Die Druckschrift DE 10 2010 027 944 A1, die
wohl den nächstkommenden Stand der Technik darstellt,
offenbart ein Gehäuse für einen Brandmelder, insbeson-
dere für einen Rauchmelder, mit einem Batterieaufnah-
meabschnitt für mindestens eine Batterie, wobei der Bat-
terieaufnahmeabschnitt mindestens einen Batteriekon-
takt für die mindestens eine Batterie aufweist, mit einem
Abdeckungsabschnitt, welcher zumindest einen Teil ei-
ner Sicherungseinrichtung bildet, die zur Sicherung der
mindestens einen Batterie in einem in den Batterieauf-
nahmeabschnitt eingelegten Zustand ausgebildet ist,
und welcher mit dem Batterieaufnahmeabschnitt ver-
bindbar ist, mit einem ersten Sperrmittel, das mit dem
Batterieaufnahmeabschnitt gekoppelt ist, und mit einem
zweiten Sperrmittel, das mit dem Abdeckungsabschnitt
gekoppelt ist, wobei erstes und zweites Sperrmittel so
ausgebildet und/oder angeordnet sind, dass diese eine
Verbindung des Batterieaufnahmeabschnitts mit dem
Abdeckungsabschnitt sperren, wenn mindestens eine
Batterie in dem Batterieaufnahmeabschnitt fehlt, wobei
das erste Sperrmittel durch den Batteriekontakt als Be-
tätigungsabschnitt von einer Sperrstellung in eine Frei-
gabestellung überführbar ist.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Im Rahmen der Erfindung wird eine Brandmel-
devorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1, ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 9 sowie
ein Gebäude mit den Merkmalen des Anspruchs 10 of-
fenbart. Bevorzugte oder vorteilhafte Ausführungsfor-
men der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen, der nachfolgenden Beschreibung sowie den bei-
gefügten Figuren.
[0005] Gegenstand der Erfindung ist eine Brandmel-
devorrichtung für ein Gebäude. Insbesondere ist die
Brandmeldevorrichtung an einer Wand und/oder an einer
Decke eines Raums des Gebäudes befestigt und/oder
befestigbar. Vorzugsweise weist die Brandmeldevorrich-
tung eine Sensorik auf, die dazu ausgebildet ist, Brand-
emissionen, wie z.B. Brandgas- und/oder Brandpartikel-
konzentrationen zu detektieren. Vorzugsweise ist die
Sensorik als eine chemische, optische, fotoelektrische
Sensorik oder als eine lonisationssensorik ausgebildet.
Besonders bevorzugt ist die Brandmeldevorrichtung
ausgebildet einen Brandalarm auf Basis der Detektion
auszugeben.
[0006] Die Brandmeldevorrichtung weist mindestens
eine Batterie zur Stromversorgung der Brandmeldevor-
richtung auf. Insbesondere ist unter Batterie ein Energie-
speicher im weiten Sinne, z.B. auch ein aufladbarer Ak-
kumulator o.ä., zu verstehen. Die Brandmeldevorrich-
tung weist insbesondere mehr als eine, vorzugsweise
mehr als drei Batterien auf, im Speziellen mehr als fünf
Batterien.
[0007] Die Brandmeldevorrichtung weist ein Gehäuse
auf. Insbesondere ist das Gehäuse einteilig oder mehr-
teilig ausgebildet. Beispielsweise weist das Gehäuse
mindestens zwei Gehäuseteile auf, welche beispielswei-
se über eine Klips-und/oder Schraubverbindung mitein-
ander verbunden und/oder verbindbar sind. Besonders
bevorzugt ist das Gehäuse aus Kunststoff gefertigt.
[0008] Das Gehäuse weist ein Batteriefach zur Auf-
nahme der Batterie auf. Insbesondere ist das Batte-
riefach ausgebildet eine oder mehrere Batterien aufzu-
nehmen. Optional ergänzend weist das Gehäuse min-
destens ein weiteres Batteriefach zur Aufnahme mindes-
tens einer weiteren Batterie auf.
[0009] Das Batteriefach weist mindestens einen Bat-
teriekontakt zur Kontaktierung der Batterie auf. Insbe-
sondere hat der Batteriekontakt die Funktion einen elek-
trischen Kontakt zwischen der Batterie und z.B. der Sen-
sorik, einer LED etc. herzustellen, so dass ein Batterie-
strom übertragen wird. Vorzugsweise ist der Batteriekon-
takt als eine Feder und/oder als ein einfach oder mehr-
fach gebogenes und/oder umgeformtes Blech ausgebil-
det. Besonders bevorzugt bilden die Batterie und der Bat-
teriekontakt einen Kontaktbereich, in welchem die
Batterie mit dem Batteriekontakt in Verbindung steht.
[0010] Das Gehäuse weist eine Montageseite auf, wo-
bei das Gehäuse mit der Montageseite an einer Monta-
gefläche befestigbar ist. Insbesondere ist die Montage-
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seite eine ebene Unterseite des Gehäuses, so dass das
Gehäuse planparallel zu der Montagefläche anordbar ist.
Vorzugsweise ist die Montagefläche durch die Wand
und/oder die Decke des Raumes gebildet. Besonders
bevorzugt jedoch ist die Montagefläche durch eine Be-
festigungsstruktur gebildet. Insbesondere ist das Batte-
riefach montageseitig angeordnet.
[0011] Im Rahmen der Erfindung wird vorgeschlagen,
dass die Brandmeldevorrichtung ein Sicherungsmittel
aufweist, wobei das Sicherungsmittel an der Montage-
seite anordbar ist. Insbesondere wird das Sicherungs-
mittel vor der Auslieferung bzw. bei der Fertigung der
Brandmeldevorrichtung an der Montageseite in das Ge-
häuse eingebracht. Vorzugsweise wird das Sicherungs-
mittel vor einer Montage der Brandmeldevorrichtung von
der Montageseite entfernt. Im Speziellen ist das Siche-
rungsmittel stiftförmig und/oder plattenförmig und/oder
schwertförmig und/oder rechteckförmig und/oder läng-
lich. Insbesondere ist das Sicherungsmittel im Bereich
des Batteriefaches angeordnet und/oder anordbar.
[0012] Das Sicherungsmittel unterbricht die Kontaktie-
rung zwischen der Batterie und dem Batteriekontakt und
verhindert zugleich eine Montage des Gehäuses mit der
Montageseite an der Montagefläche. Insbesondere
trennt das Sicherungsmittel die Batterie von dem Batte-
riekontakt. Vorzugsweise ist das Sicherungsmittel zwi-
schen dem Batteriekontakt und der Batterie eingescho-
ben. Besonders bevorzugt ist das Sicherungsmittel als
ein Isolator ausgebildet. Insbesondere ragt das Siche-
rungsmittel aus dem Batteriefach heraus und/oder steht
von dem Gehäuse ab, so dass eine Montage des Ge-
häuses an der Montagefläche verhindert wird.
[0013] Optional ergänzend ist jeder Batterie ein Siche-
rungsmittel zugeordnet, so dass eine Stromversorgung
nur dann erfolgt, wenn alle Sicherungsmittel entfernt wur-
den.
[0014] Der Vorteil der Erfindung besteht darin, dass
durch die bereits eingelegten Batterien eine Erleichte-
rung der Montage für den Kunden realisiert wird. Insbe-
sondere wird durch das Sicherungsmittel sichergestellt,
dass die Brandmeldevorrichtung nur dann montiert wer-
den kann, wenn diese ordnungsgemäß mit Strom ver-
sorgt wird. Durch die einfache Anordnung des Siche-
rungsmittels ist eine besonders kostengünstige Ferti-
gung des Sicherungsmittels möglich. Ein weiterer Vorteil
besteht darin, dass eine schnelle und einfache Montage
und Demontage des Sicherungsmittels gewährleistet ist,
so dass kein erheblicher Zeitaufwand bei der Fertigung
sowie bei der Montage der Brandmeldevorrichtung ent-
steht.
[0015] In einer bevorzugten Weiterbildung weist das
Sicherungsmittel einen Unterbrechungsabschnitt zur
Unterbrechung der Kontaktierung auf. Insbesondere ist
der Unterbrechungsabschnitt im Bereich des Batterie-
kontaktes und/oder im Bereich der Batterie angeordnet.
Insbesondere erstreckt sich der Unterbrechungsab-
schnitt zumindest teilweise oder vollständig über den ge-
samten Kontaktbereich. Vorzugsweise beaufschlagt der

Batteriekontakt die Batterie mit einer Federkraft, wobei
besonders bevorzugt der Unterbrechungsabschnitt
durch den Batteriekontakt formschlüssig und/oder kraft-
schlüssig und/oder reibschlüssig zwischen dem Batte-
riekontakt und der Batterie gehalten ist. Somit wird ins-
besondere ein Herausfallen des Sicherungsmittels ver-
hindert.
[0016] Das Sicherungsmittel weist einen Führungsab-
schnitt zur Führung des Sicherungsmittels auf, wobei der
Unterbrechungsabschnitt einen dünneren Querschnitt
als der Führungsabschnitt aufweist. Insbesondere
schließt sich der Führungsabschnitt unmittelbar an den
Unterbrechungsabschnitt an. Vorzugsweise sind der Un-
terbrechungsabschnitt und der Führungsabschnitt durch
ein Umformverfahren und/oder ein Urformverfahren
und/oder ein Trennverfahren gebildet. Besonders bevor-
zugt jedoch ist das Sicherungsmittel aus einem einma-
terialigen Guss, insbesondere Kunststoffspritzguss, ge-
fertigt.
[0017] Insbesondere ist das Sicherungsmittel von dem
Führungsabschnitt zu dem Unterbrechungsabschnitt hin
dünner werdend ausgeformt, so dass das Einstecken
und Trennen des Sicherungsmittels zwischen der Batte-
rie und dem Batteriekontakt leichtgängig ist. Vorzugswei-
se weisen der Unterbrechungsabschnitt und der Füh-
rungsabschnitt in einer Vorderansicht die gleiche Breite
und in einer Seitenansicht unterschiedliche Dicken auf.
Insbesondere weist der Unterbrechungsabschnitt eine
geringere Dicke als der Führungsabschnitt auf. Insbe-
sondere beträgt die Dicke des Unterbrechungsab-
schnitts weniger als 80%, vorzugsweise weniger als
50%, im Speziellen weniger als 10% der Dicke des Füh-
rungsabschnitts.
[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das
Gehäuse eine Batterieabdeckung zur Abdeckung des
Batteriefachs auf. Insbesondere ist die Abdeckung als
ein Deckel oder als ein Boden ausgebildet. Vorzugswei-
se ist der Deckel klappbar und/oder abnehmbar und/oder
schwenkbar an dem Gehäuse und/oder in dem Batte-
riefach befestigt. Beispielsweise ist die Batterieabde-
ckung über ein Scharnier und/oder über eine Steckver-
bindung und/oder über eine Rastverbindung und/oder ei-
ne Klipsverbindung mit dem Gehäuse verbunden. Be-
sonders bevorzugt verschließt die Batterieabdeckung
das Batteriefach, so dass ein Herausfallen der Batterien
verhindert ist.
[0019] Das Batteriefach und/oder die Batterieabde-
ckung weisen eine Führung zur Aufnahme des Füh-
rungsabschnitts auf, wobei das Sicherungsmittel in der
Führung geführt ist. Insbesondere ist die Führung als ein
Kanal oder eine Schiene oder mindestens ein, vorzugs-
weise mehrere, Stege ausgebildet. Vorzugsweise wird
das Sicherungsmittel entlang der Führung in Richtung
des Batteriekontaktes geführt. Insbesondere weist die
Batterieabdeckung im Bereich des Batteriekontaktes ei-
ne Öffnung auf, so dass das Sicherungsmittel vorzugs-
weise durch die Öffnung geführt ist. Besonders bevor-
zugt schließt sich die Führung mittelbar oder unmittelbar
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an die Öffnung an. Insbesondere weist die Öffnung
und/oder die Führung eine ähnliche Form wie der Füh-
rungsabschnitt auf. Vorzugsweise erstreckt sich die Füh-
rung von der Öffnung in Richtung des Batteriekontaktes.
Alternativ ist die Führung nur durch die Öffnung gebildet.
Im Speziellen erstreckt sich die Führung bis zu dem Bat-
teriekontakt, so dass der Führungsabschnitt vollständig
in der Führung aufgenommen und/oder aufnehmbar ist.
[0020] Alternativ erstreckt sich die Führung nur teilwei-
se in Richtung des Batteriekontakts, so dass der Füh-
rungsabschnitt nur teilweise in der Führung aufgenom-
men ist. Insbesondere beträgt die Erstreckung der Füh-
rung in Richtung des Batteriekontaktes mehr als 10%,
vorzugsweise mehr als 50%, im Speziellen mehr als 80%
der Länge des Führungsabschnitts. Alternativ oder opti-
onal ergänzend beträgt die Erstreckung der Führung in
Richtung des Batteriekontaktes weniger als 90%, vor-
zugsweise weniger als 60%, im Speziellen weniger als
30% der Länge des Führungsabschnitts.
[0021] In einer bevorzugten Umsetzung weist das Si-
cherungsmittel einen Sicherungsabschnitt auf. Insbe-
sondere schließt sich der Sicherungsabschnitt unmittel-
bar an den Führungsabschnitt an. Vorzugsweise bildet
der Sicherungsabschnitt einen Anschlag, wobei der Si-
cherungsabschnitt auf der Batterieabdeckung und/oder
der Montageseite aufliegt, so dass das Sicherungsmittel
nur bis zu dem Anschlag in die Öffnung einschiebbar ist.
Insbesondere sind der Sicherungsabschnitt und der Füh-
rungsabschnitt durch ein Umformverfahren und/oder ein
Urformverfahren und/oder ein Trennverfahren gebildet.
Besonders bevorzugt jedoch sind der Führungsabschnitt
und/oder der Sicherungsabschnitt und/oder der Unter-
brechungsabschnitt aus einem einmaterialigen Guss,
insbesondere Kunststoffspritzguss gefertigt.
[0022] Der Sicherungsabschnitt steht an der Montage-
seite ab, so dass der Sicherungsabschnitt eine Störkon-
tur bildet und somit eine Montage des Gehäuses an der
Montagefläche verhindert wird. Insbesondere definiert
die Montageseite der Brandmeldevorrichtung eine Mon-
tageebene, wobei der Sicherungsabschnitt senkrecht
oder zumindest annähernd senkrecht zu der Montage-
ebne angeordnet ist. Vorzugsweise steht der Siche-
rungsabschnitt so weit ab, dass eine horizontale
und/oder eine vertikale ebene Montage an der Montage-
fläche verhindert wird. Insbesondere steht der Siche-
rungsabschnitt mehr als 5 mm, vorzugsweise mehr 10
mm, im Speziellen mehr als 20 mm von der Montageseite
ab. Alternativ oder optional ergänzend steht der Siche-
rungsabschnitt weniger als 30 mm, vorzugsweise weni-
ger als 15 mm, im Speziellen weniger als 8 mm von der
Montageseite ab.
[0023] In einer bevorzugten Ausgestaltung weist die
Brandmeldevorrichtung eine Montageplatte auf, wobei
die Montageplatte die Montagefläche bildet. Insbeson-
dere wird die Montageplatte an einer ebenen Fläche, vor-
zugsweise der Wand und/oder der Decke, befestigt. Be-
sonders bevorzugt wird die Montageplatte an die ebene
Fläche geschraubt und/oder geklebt. Insbesondere wird

anschließend das Gehäuse mit der Montageplatte ver-
bunden. Besonders bevorzugt bildet die Montageplatte
die Befestigungsstruktur.
[0024] Insbesondere weist die Montageplatte mindes-
tens eine Befestigungsmittelaufnahme zur Aufnahme
mindestens eines Befestigungsmittels auf. Beispielswei-
se ist die Befestigungsmittelaufnahme ein Langloch
und/oder eine schlüsselochförmige Bohrung und das Be-
festigungsmittel eine Schraube. Vorzugsweise ist das
Befestigungsmittel durch die Befestigungsmittelaufnah-
me geführt, so dass die Montageplatte an der ebenen
Fläche befestigt ist.
[0025] Die Montageplatte und das Gehäuse bilden ei-
ne Steck-Dreh-Verbindung, wobei der Sicherungsab-
schnitt eine Steckbewegung und/oder eine Drehbewe-
gung des Gehäuses relativ zu der Montageplatte verhin-
dert. Insbesondere ist die Steck-Dreh-Verdingung als ein
Bajonettverschluss ausgebildet. Vorzugsweise weist
das Gehäuse auf der Montageseite mindestens einen
Aufnahmeabschnitt zur Aufnahme einer Befestigungs-
kontur der Montageplatte auf. Beispielsweise ist die Be-
festigungskontur als ein Sockel und/oder mindestens ein
Befestigungshaken ausgebildet. Besonders bevorzugt
wird durch die Steck-Dreh-Bewegung ein Formschluss
und/oder ein Kraftschluss und/oder ein Reibschluss der
Befestigungskontur mit dem Aufnahmeabschnitt gebil-
det.
[0026] Insbesondere verhindert der Sicherungsab-
schnitt durch seine Störkontur die Steckbewegung
und/oder eine Aufnahme der Befestigungskontur in dem
Aufnahmeabschnitt, so dass eine Befestigung des Ge-
häuses an der Montageplatte verhindert wird. Alternativ
oder optional ergänzend verhindert der Sicherungsab-
schnitt durch seine Störkontur die Drehbewegung
und/oder eine Drehung der Befestigungskontur in dem
Aufnahmeabschnitt, so dass eine Befestigung des Ge-
häuses an der Montageplatte verhindert wird.
[0027] In einer bevorzugten Realisierung ist das Siche-
rungsmittel oder zumindest der Unterbrechungsab-
schnitt aus einem elektrisch isolierenden Material gebil-
det. Insbesondere ist das elektrisch isolierende Material
ein Kunststoff und/oder eine Keramik. Vorzugsweise be-
steht das Sicherungsmittel vollständig aus dem elek-
trisch isolierenden Material. Alternativ besteht der Unter-
brechungsabschnitt aus dem elektrisch isolierenden Ma-
terial oder weist eine Beschichtung aus dem elektrisch
isolierenden Material, z.B. eine Gummibeschichtung,
auf.
[0028] In einer weiteren Umsetzung ist das elektrisch
isolierende Material als ein hochfester Kunststoff ausge-
bildet. Insbesondere wird durch den hochfesten Kunst-
stoff eine möglichst dünne Ausgestaltung des Unterbre-
chungsabschnitts ermöglicht, so dass das Sicherungs-
mittel leicht zwischen der Batterie und dem Batteriekon-
takt einsetzbar ist. Beispielsweise ist der Kunststoff ein
Copolymerisat, z.B. Cyclo-Olefin-Copolymere oder ein
Polyaddukt, z.B. Epoxidharz oder der Kunststoff Poly-
propylen. Optional ergänzend ist der Kunststoff mit Glas-
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fasern verstärkt.
[0029] In einer weiteren Ausgestaltung weist das Si-
cherungsmittel eine andere Farbe als das Gehäuse auf.
Insbesondere weist das Sicherungsmittel, besonders be-
vorzugt der Sicherungsabschnitt, eine Signalfarbe auf.
Vorzugsweise ist die Signalfarbe eine Neonfarbe
und/oder eine Leuchtfarbe. Beispielsweise ist die Farbe
des Sicherungsmittels rot und/oder gelb und/oder orange
und/oder die Farbe des Gehäuses weiß und/oder grau.
[0030] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung bildet
ein Verfahren zur Montage der Brandmeldevorrichtung
wie diese zuvor beschrieben wurde beziehungsweise
nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit den
Schritten, Sicherungsmittel entfernen, kontaktieren der
Batterie mit dem Batteriekontakt, so dass die Brandmel-
devorrichtung mit Strom versorgt wird, Gehäuse an der
Montagefläche oder der Montageplatte montieren.
[0031] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung bildet
ein Gebäude mit der Brandmeldevorrichtung wie diese
zuvor beschrieben wurde beziehungsweise nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.
[0032] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen der
Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung.
Dabei zeigen:

Figur 1 zeigt in einer dreidimensionalen Darstellung
ein Sicherungsmittel für eine Brandmeldevor-
richtung;

Figur 2 zeigt in einer Schnittdarstellung eine Detail-
ansicht eines Batteriefachs der Brandmelde-
vorrichtung;

Figur 3 zeigt in einer dreidimensionalen Darstellung
ein Gehäuse der Brandmeldevorrichtung;

Figur 4 zeigt in einer dreidimensionalen Darstellung
eine Batterieabdeckung für die Brandmelde-
vorrichtung mit dem Sicherungsmittel;

Figur 5 zeigt in einer dreidimensionalen Darstellung
eine Montageplatte der Brandmeldevorrich-
tung;

Figur 6 zeigt in einer Seitenansicht die Brandmelde-
vorrichtung mit der Montageplatte, dem Ge-
häuse, der Batterieabdeckung und dem Si-
cherungsmittel.

[0033] Einander entsprechende oder gleiche Teile
sind in den Figuren jeweils mit den gleichen Bezugszei-
chen versehen.
[0034] Figur 1 zeigt in einer dreidimensionalen Dar-
stellung ein Sicherungsmittel 1. Beispielsweise ist das
Sicherungsmittel 1 aus einem besonders harten Kunst-
stoff gefertigt. Das Sicherungsmittel 1 weist einen Siche-
rungsabschnitt 1a, einen Führungsabschnitt 1b und ei-

nen Unterbrechungsabschnitt 1c auf. Der Sicherungsab-
schnitt 1a weist eine erste Breite B1 und der Führungs-
abschnitt 1b und der Unterbrechungsabschnitt 1c eine
zweite Breite B2 auf. Die erste Breite B1 ist dabei breiter
als die zweite Breite B2. Beispielsweise beträgt die erste
Breite B1 10 mm und die zweite Breite B2 5 mm. Der
durch die zweite Breite B2 gebildete Überstand bildet
beispielsweise einen Anschlag des Sicherungsmittels 1.
[0035] Der Sicherungsabschnitt 1a weist z.B. eine
quadratische Grundfläche und der Führungsabschnitt 1b
und der Unterbrechungsabschnitt 1c z.B. eine rechtecki-
ge längliche Form auf. Der Sicherungsabschnitt 1a weist
mindestens eine Nase 2a und einen Steg 2b auf. Die
Nase 2a bildet mit dem Überstand der zweiten Breite B2
einen Anschlag für das Sicherungsmittel 1, wobei der
Anschlag nachfolgend noch genauer beschrieben wird.
Der Steg 2b erstreckt sich über die gesamte zweite Breite
B2 an einer Außenkante des freien Endes des Siche-
rungsmittels 1 bzw. Sicherungsabschnitts 1a.
[0036] Der Führungsabschnitt 1b schließt sich unmit-
telbar an den Sicherungsabschnitt 1a und der Unterbre-
chungsabschnitt 1c schließt sich unmittelbar an den Füh-
rungsabschnitt 1b an. Beispielsweise sind die Abschnitte
1a, b, c sowie die Nase 2a und der Steg 2b einteilig aus
einem Kunststoffspritzguss gefertigt. Der Unterbre-
chungsabschnitt 1c bildet ein axiales Ende des Siche-
rungsmittels 1 und ist zu dem Führungsabschnitt 1b ab-
gesetzt, so dass der Führungsabschnitt 1b und der Un-
terbrechungsabschnitt 1c eine unterschiedliche Materi-
alstärke aufweisen.
[0037] Figur 2 zeigt in einer Schnittdarstellung eine De-
tailansicht einer Brandmeldevorrichtung 3, z.B. ein bat-
teriebetriebener Rauchmelder und/oder Feuermelder,
mit einem Gehäuse 4. Das Gehäuse 4 weist ein Batte-
riefach 5 auf, wobei das Batteriefach 5 durch eine Bat-
terieabdeckung 6 abgeschlossen ist. In dem Batteriefach
5 ist eine Batterie 7a und eine weitere Batterie 7c ange-
ordnet. Die Batterien 7a, b sind z.B. zylinderförmig aus-
gebildet und weisen jeweils zwei Pole auf. Das Batte-
riefach 5 weist einen Batteriekontakt 8 zur gehäusesei-
tigen Kontaktierung der Batterien 7a, b auf. Der Batte-
riekontakt 8 ist als eine Blechkonstruktion ausgebildet,
wobei ein Blech mittels Umformen bearbeitet wurde. Die
Batterie 7a und der Batteriekontakt 8 definieren einen
Kontaktbereich 9, wobei in dem Kontaktbereich 9 die Bat-
terie 7a mit dem Batteriekontakt 9 kontaktierbar ist.
[0038] Die Batterieabdeckung 6 weist mindestens ei-
nen ersten und einen zweiten Fixierungssteg 6a, b auf.
Die Fixierungsstege 6a, b sind einteilig mit der Batterie-
abdeckung 6 verbunden und erstrecken sich von einer
batteriefachseitigen Seite der Batterieabdeckung 6 in
Richtung der Batterien 7a, b. Beispielsweise liegen die
Fixierungsstege 6a, b an einer Zylindermantelfläche der
Batterien 7a, b formschlüssig an oder sind mit einem ge-
ringen Spiel zu der Zylindermantelfläche beabstandet,
so dass die Batterien 7a, b in dem Batteriefach 5 in Rich-
tung der Batterieabdeckung 6 fixiert werden. Beispiels-
weise weist die Batterieabdeckung 6 weitere Fixierungs-
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stege, z.B. zwei Fixierungsstege pro Batterie, auf.
[0039] Die Batterieabdeckung 6 weist eine Führung 11
zur Aufnahme des Führungsabschnitts 1b und zur Füh-
rung des Sicherungsmittels 1 sowie eine Öffnung 10 auf.
Beispielsweise weist die Innenkontur der Öffnung 10
und/oder der Führung 11 eine ähnliche geometrische
Form auf wie die Außenkontur des Führungsabschnitts
1b, so dass der Führungsabschnitt 1b vorzugsweise mit
einem geringen Spiel in der Öffnung 10 und/oder der
Führung 11 geführt ist.
[0040] Die Führung 11 ist beispielsweise durch zwei
parallel zueinander verlaufende Stege, Rippen etc. ge-
bildet, wobei diese eine Verlängerung der Öffnung 10
bilden.
[0041] Alternativ ist die Führung 11 z.B. als ein Füh-
rungskanal ausgebildet, welcher sich unmittelbar an die
Öffnung 10 in Richtung der Batterie 7a und/oder des Bat-
teriekontaktes 8 erstreckt. Alternativ erstreckt sich die
Führung 11 bis zu dem Kontaktbereich 9, so dass der
Führungsabschnitt 1b, in einem Montagezustand des Si-
cherungsmittels 1, vollständig in der Führung 11 geführt
ist.
[0042] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist das
Sicherungsmittel 1 in dem Montagezustand dargestellt.
Dabei ist der Unterbrechungsabschnitt 1c zwischen dem
Batteriekontakt 8 und der Batterie 7a angeordnet, so
dass eine Kontaktierung der Batterie 7a mit dem Batte-
riekontakt 8 verhindert wird. Dadurch ist die Stromver-
sorgung der Brandmeldevorrichtung 3 unterbrochen und
die Brandmeldevorrichtung 3 somit außer Betrieb. Der
Unterbrechungsabschnitt 1c erstreckt sich dabei teilwei-
se in dem Kontaktbereich 9, so dass der Batteriekontakt
8 und die Batterie 7a voneinander getrennt sind. Alter-
nativ erstreckt sich der Unterbrechungsabschnitt 1c bei-
spielsweise vollständig über den gesamten Kontaktbe-
reich 9.
[0043] Das Sicherungsmittel 1 ist vollständig in die Öff-
nung 10 eingeschoben, so dass der durch die Nase 2a
und/oder durch die zweite Breite B2 gebildete Anschlag
auf einer Außenseite der Batterieabdeckung 6 anliegt.
Der Führungsabschnitt 1b ist in der Führung 11 ange-
ordnet, so dass durch die Führung 11 eine Montage- bzw.
Demontagerichtung des Sicherungsmittels 1 definiert
wird. Der Unterbrechungsabschnitt 1c ist, in einem Quer-
schnitt des Sicherungsmittels 1 betrachtet, dünner aus-
geformt als der Führungsabschnitt 1b, so dass ein Ein-
schieben bzw. ein Herausziehen des Sicherungsmittels
1 erleichtert wird. Beispielsweise beträgt die Dicke des
Unterbrechungsabschnittes 1c weniger als 1 mm und die
Dicke des Führungsabschnitts 1b mehr als 1,5 mm.
[0044] In der gezeigten Schnittdarstellung ist das Si-
cherungsmittel 1 schwertförmig, wobei der Sicherungs-
abschnitt 1a eine Art Griffstück bildet. Beispielsweise hat
das Griffstück die Funktion einen Anschlag des Siche-
rungsmittels 1 sowie eine Greifhilfe z.B. beim Herauszie-
hen des Sicherungsmittels 1 zu bilden. Die Nase 2a liegt
an der Batterieabdeckung 6, so dass ein weiteres Ein-
schieben des Sicherungsmittels 1 verhindert wird. Der

Steg 2b bildet insbesondere die Greifhilfe, so dass z.B.
ein Abrutschen der Finger beim Herausziehen des Si-
cherungsmittels 1 verhindert wird. Das Sicherungsmittel
1 ist spiegelsymmetrisch ausgebildet, wobei die Nase 2a
und der Steg 2b gespiegelt ebenfalls auf der gegenüber-
liegenden Seite angeordnet sind.
[0045] Die Figur 3 zeigt in einer dreidimensionalen
Darstellung das Gehäuse 4 mit der Batterieabdeckung
6 und dem Sicherungsmittel 1 von einer Montageseite.
Das Gehäuse 4 ist beispielsweise als eine quadratische
Schüssel ausgebildet. Die Batterieabdeckung 6 ist bei-
spielsweise als eine Klappe ausgebildet, wobei die Bat-
terieabdeckung 6 über ein erstes und ein zweites Schar-
nier 12a, b schwenkbar an dem Gehäuse 4 befestigt ist.
[0046] Das Gehäuse 4 weist eine erste und eine zweite
Befestigungsaufnahme 13a, b sowie eine Sockelaufnah-
me 15 auf, wobei die Aufnahmen 15, 13a, b den mindes-
tens einen Aufnahmeabschnitt bilden. Die Sockelaufnah-
me 15 ist mittig auf der Montageseite angeordnet und
weist einen ersten und einen zweiten Sockelanschlag
16a, b auf. Die Sockelaufnahme 15 ist als eine zylinder-
förmige Plansenkung ausgebildet. Die beiden Sockelan-
schläge 16a, b sind innerhalb der Sockelaufnahme 15
an der Zylindermantelfläche angeordnet und z.B. als
zwei gegenüberliegende Stege ausgebildet.
[0047] Die beiden Befestigungsaufnahmen 13a, b sind
gegenüberliegend voneinander auf der Montageseite
konzentrisch zu der Sockelaufnahme 15 angeordnet. Die
Befestigungsaufnahmen 13a, b sind als plangesenkte
Kreissegmente ausgebildet. Beispielsweise ist jedes
Kreissegment als ein Achtelsegment ausgebildet. Jede
der beiden Befestigungsaufnahmen 13a, b weist einen
Befestigungssteg 14 auf. Der Befestigungssteg 14 er-
streckt sich dabei teilweise, z.B. zur Hälfte, in Umlauf-
richtung an einem äußeren Kreisbogen. Der Befesti-
gungssteg 14 bildet einen Überstand, so dass beispiels-
weise ein Nut zwischen einer Grundfläche des Kreisse-
gments und dem Befestigungssteg 14 gebildet ist. Die
beiden Befestigungsaufnahmen 13a, b sind punktge-
spiegelt zueinander angeordnet.
[0048] Figur 4 zeigt in einer dreidimensionalen Dar-
stellung die Batterieabdeckung 6, aus der Figur 3, in ei-
nem demontierten Zustand mit dem Sicherungsmittel 1.
Die Batterieabdeckung 6 weist eine gebogene Form auf.
Beispielsweise wird die Batterieabdeckung 6 bei der Fer-
tigung durch ein Trennverfahren aus dem Gehäuse 4
getrennt, so dass die Batterieabdeckung 6 in einem mon-
tierten Zustand mit dem Gehäuse 4 wieder die Gehäu-
seform vervollständigt. Das Sicherungsmittel 1 ist mittig
zwischen den beiden Scharnieren 12a, b angeordnet.
Die Nase 2a und der Sicherungsabschnitt 1a liegen auf
der Außenseite der Batterieabdeckung 6 auf, so dass
der Sicherungsabschnitt 1a nicht weiter eingeschoben
werden kann. Zum Beispiel steht das Sicherungsmittel
1 senkrecht zu der Batterieabdeckung 6 ab.
[0049] Figur 5 zeigt in einer dreidimensionalen Dar-
stellung eine Montageplatte 17 als ein Bestandteil der
Brandmeldevorrichtung 1. Die Montageplatte 17 bildet
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eine Montagefläche zur Montage des Gehäuses 4 und
weist einen Sockel 18 und einen ersten und einen zwei-
ten Befestigungshaken 19a, b, als die Befestigungskon-
tur, auf. Der Sockel 18 ist zylinderförmig ausgebildet, wo-
bei der Sockel 18 in der Sockelaufnahme 15 aufnehmbar
ist. Ferner weist der Sockel 18 zwei gegenüberliegende
Sockelkreissegmente 18a, b auf, beispielsweise sind die
Sockelkreissegmente 18a, b Viertelsegmente, so dass
der Sockel 18 zwei unterschiedliche Außendurchmesser
aufweist. Der erste größere Außendurchmesser, welcher
durch die beiden Sockelkreissegmente 18a, b gebildet
ist, entspricht zumindest annähernd dem Innendurch-
messer der Sockelaufnahme 15. Der zweite kleinere Au-
ßendurchmesser, welcher durch die Zylindermantelflä-
che des Sockels 18 gebildet ist, entspricht zumindest an-
nähernd dem Abstand zwischen den beiden Sockelan-
schlägen 16a, b. Der Sockel 18 ist in die Sockelaufnahme
15 einsetzbar, wobei eine Drehbewegung des Gehäuses
4 relativ zu der Montageplatte 17 durch die beiden So-
ckelanschläge 16a, b begrenzt wird und die beiden So-
ckelkreissegmente 18a, b an den Sockelanschlägen
16a, b anstoßen.
[0050] Die Montageplatte 17 weist einen ersten und
einen zweiten Befestigungshaken 19a, b auf. Die beiden
Befestigungshaken 19a, b sind gegenüberliegend von-
einander konzentrisch zu dem Sockel 18 angeordnet.
Die beiden Befestigungshaken 19a, b sind voneinander
abgewandt nach außen hin angeordnet. Der erste Be-
festigungshaken 19a ist in der ersten Befestigungsauf-
nahme 13a und der zweite Befestigungshaken 19b in der
zweiten Befestigungsaufnahme 13b aufnehmbar. Die
beiden Befestigungsaufnahmen 13a, b, die Sockelauf-
nahme 15, die beiden Befestigungshaken 19a, b und der
Sockel 18 bilden zusammen einen Bajonett-Verschluss,
wobei das Gehäuse 4 und die Montageplatte 17 insbe-
sondere durch eine Steck-Dreh-Bewegung des Gehäu-
ses 4 relativ zu der Montageplatte 17 verbindbar sind.
[0051] Durch die Steckbewegung wird das Gehäuse 4
auf die Montageplatte 17 aufgesetzt, so dass der Sockel
18 in der Sockelaufnahme 15 und die Befestigungshaken
19a, b in den Befestigungsaufnahmen 13a, b aufgenom-
men sind. Durch die Drehbewegung wird das Gehäuse
4 relativ zu der Montageplatte 17 gedreht, so dass die
beiden Sockelkreissegmente 18a, b an den Sockelan-
schlägen 16a, b anliegen und die beiden Befestigungs-
haken 19a, b in der Nut zwischen der Grundfläche der
Befestigungsaufnahmen 13a, b und der Befestigungs-
stege 14 geführt sind, so dass das Gehäuse 4 mit der
Montageplatte 17 verbunden ist. Insbesondere bilden die
Befestigungshaken 19a, b mit dem Befestigungssteg 14
einen Formschluss und/oder einen Reibschluss, so dass
das Gehäuse 4 auf der Montageplatte 17 verriegelt wird.
[0052] Die Montageplatte 17 ist zur Befestigung an ei-
ner ebenen Fläche, z.B. Wand, Decke, Balken etc. aus-
gebildet und/oder geeignet. Hierzu weist die Montage-
platte eine erste und eine zweite Befestigungsmittelauf-
nahme 20a, b auf. Die beiden Befestigungsmittelaufnah-
men 20a, b sind als Langlöcher ausgebildet und dienen

zur Aufnahme einer Schraube, wobei die Schraube durch
die Befestigungsmittelaufnahen 20a, b geführt ist und die
Montageplatte 17 an der ebenen Fläche befestigt.
[0053] Figur 6 zeigt in einer Seitenansicht die Brand-
meldevorrichtung 3. Der Sicherungsabschnitt 1a bildet
eine Störkontur an der Montageseite des Gehäuses 4.
Der Sicherungsabschnitt 1a steht dabei beispielsweise
senkrecht auf der Batterieabdeckung 6 auf, wobei der
Sicherungsabschnitt 1a eine Steckbewegung des Ge-
häuses 4 in Richtung der Montageplatte 17 verhindert.
Dabei ist der Sicherungsabschnitt 1a beispielsweise län-
ger ausgebildet als der Sockel 18. Dadurch kann das
Gehäuse 4 nicht nahe genug an die Montageplatte 17
gebracht werden, so dass die Befestigungshaken 19a,
b nicht in den entsprechenden Befestigungsaufnahmen
13a, b und/oder der Sockel 18 nicht in der Sockelaufnah-
me 15 aufgenommen werden können.
[0054] Für eine Montage des Gehäuses 4 an der Mon-
tageplatte 17 muss das Sicherungsmittel 1 entfernt wer-
den, wodurch die Montage ermöglicht wird und zugleich
die Batterie 7a mit dem Batteriekontakt 8 kontaktiert, so
dass die Brandmeldevorrichtung 3 mit Strom versorgt
wird.

Patentansprüche

1. Brandmeldevorrichtung (3) für ein Gebäude,
mit mindestens einer Batterie (7a, b) zur Stromver-
sorgung der Brandmeldevorrichtung (3),
mit einem Gehäuse (4), wobei das Gehäuse (4) ein
Batteriefach (5) zur Aufnahme der Batterie (7a, b)
aufweist, wobei das Batteriefach (5) mindestens ei-
nen Batteriekontakt (8) zur Kontaktierung der Batte-
rie (7a, b) aufweist, wobei das Gehäuse (4) eine
Montageseite aufweist, und wobei das Gehäuse (4)
mit der Montageseite an einer Montagefläche mon-
tierbar ist,
gekennzeichnet durch
ein Sicherungsmittel (1), wobei das Sicherungsmittel
(1) an der Montageseite anordbar ist, wobei das Si-
cherungsmittel (1) die Kontaktierung zwischen der
Batterie (7a) und dem Batteriekontakt (8) unterbricht
und zugleich eine Montage des Gehäuses (4) mit
der Montageseite an der Montagefläche verhindert.

2. Brandmeldevorrichtung (3) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungsmittel
(1) einen Unterbrechungsabschnitt (1c) zur Unter-
brechung der Kontaktierung und einen Führungsab-
schnitt (1b) zur Führung des Sicherungsmittels (1)
aufweist, wobei der Unterbrechungsabschnitt (1c)
einen dünneren Querschnitt als der Führungsab-
schnitt (1b) aufweist.

3. Brandmeldevorrichtung (3) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (4) eine
Batterieabdeckung (6) zur Abdeckung des Batte-
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riefachs (5) aufweist, wobei das Batteriefach (5)
und/oder die Batterieabdeckung (6) eine Führung
(11) zur Aufnahme des Führungsabschnitts (1b) auf-
weist, wobei das Sicherungsmittel (1) in der Führung
(11) geführt ist.

4. Brandmeldevorrichtung (3) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungsmittel (1) einen Sicherungsab-
schnitt (1a) aufweist, wobei der Sicherungsabschnitt
(1a) an der Montageseite absteht, so dass der Si-
cherungsabschnitt (1a) eine Störkontur bildet und
somit eine Montage des Gehäuses (4) an der Mon-
tagefläche verhindert wird.

5. Brandmeldevorrichtung (3) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brandmeldevor-
richtung (3) eine Montageplatte (17) aufweist, wobei
die Montageplatte (17) die Montagefläche bildet, wo-
bei die Montageplatte (17) und das Gehäuse (4) eine
Steck-Dreh-Verbindung bilden, wobei der Siche-
rungsabschnitt (1a) eine Steckbewegung und/oder
eine Drehbewegung des Gehäuses (4) relativ zu der
Montageplatte (17) verhindert.

6. Brandmeldevorrichtung (3) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungsmittel (1) oder zumindest der
Unterbrechungsabschnitt (1c) aus einem elektrisch
isolierenden Material gebildet ist.

7. Brandmeldevorrichtung (3) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das elektrisch isolie-
rende Material ein hochfester Kunststoff ist.

8. Brandmeldevorrichtung (3) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungsmittel (1) eine andere Farbe
als das Gehäuse (4) aufweist.

9. Verfahren zur Montage der Brandmeldevorrichtung
(3), nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei
dem

- das Sicherungsmittel (1) entfernt wird,
- die Batterie (7a) den Batteriekontakt (8) kon-
taktiert, so dass die Brandmeldevorrichtung (3)
mit Strom versorgt wird,
- das Gehäuse (4) an der Montagefläche oder
der Montageplatte (17) montiert wird.

10. Gebäude mit der Brandmeldevorrichtung (3) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche.
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